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Vorwort 

Dieser Leitfaden soll den Schatzmeistern wichtige Hinweise geben und auch die Hintergründe beleuchten, 
die hinter den zum Teil sehr umfangreichen Vorschriften für die Buchhaltungen einer Partei stehen. Dabei 
erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Vorschriften sind einem ständigen Wandel unterzogen 
und auch Veränderungen innerhalb der Partei machen zum Teil andere Vorgehensweisen notwendig.  

Eine solche Anleitung kann nicht alle Fragen beantworten. Daher gilt, dass die Buchhaltung (Frau Beier) 
in der Bundesgeschäftsstelle bei Fragen in Bezug auf die Kontenführung und Buchhaltung auch gerne 
telefonisch zur Verfügung steht. Anregungen zur Verbesserung dieses Leitfadens werden gerne von Ihr 
entgegengenommen.  

Es gibt für die Schatzmeister und Geschäftsstellen viele Vordrucke. Sie liegen den Schatzmeistern und 
Geschäftsstellen teilweise schon vor. Außerdem ist eine Dropbox eingerichtet, in der die Vordrucke zur 
Verfügung stehen. Natürlich können die Vordrucke auch unter buchhaltung@freiewaehler.eu 
angefordert werden. 

 

Einreichung der Unterlagen 

Die Buchhaltungsunterlagen sind immer an den Landesschatzmeister zu senden. Dieser leitete die 
Unterlagen nach Prüfung an die Bundesgeschäftsstelle weiter.  

Dabei sind bitte folgenden Termine für die Einreichung der Quartals-Unterlagen in der 
Bundesgeschäftsstelle einzuhalten: 

1. Quartal: 15. Mai 
2. Quartal: 15. August 
3. Quartal: 15. November 
4. Quartal: 15. Februar 

 
Damit diese Termine eingehalten werden können, müssen die Unterlagen der Kreis-/Ortsschatzmeister 
mindestens 2 Wochen vor den genannten Terminen beim Landesschatzmeister eingehen. 
 

Sortierung der Unterlagen 

Grundsätzlich sollen sich folgende Einteilungen in der Buchhaltung finden: 

 Deckblatt oder Anschreiben (für Hinweise und Bezeichnung der Gliederung) 

 Bank/Kontoauszüge und Belege 
 Verzichtsspenden 
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 Protokolle der im Zeitraum abgehaltenen Sitzungen mit finanzwirksamen Beschlüssen. 
(können auch in der Datenbank hochgeladen werden) 

 Aufstellung der eingegangenen Spenden für das entsprechende Quartal gemäß Excel-
Tabelle mit Summen (Vordrucke für Schatzmeister) oder per Mail als Excel-Datei an 
buchhaltung@freiewaehler.eu 
 

In der Regel werden alle Zahlungsvorgänge über das Bankkonto der jeweiligen Gliederung abgewickelt. 
Werden Vorgänge bar bezahlt, sind diese Vorgänge vom Mitglied privat zu verauslagen und im Rahmen 
einer Kostenerstattung (mit Aufwandsabrechnungsvordruck!) von der jeweils zuständigen Gliederung zu 
erstatten. Eine Barkasse darf nicht geführt werden! Hat die Gliederung kein eigenes Konto, sind die 
Belege an die zahlende (übergeordnete) Gliederung weiterzureichen, versehen mit einem schriftlichen 
Vermerk, für welche Gliederung die Ausgabe getätigt wurde. 

Die Kontoauszüge sind bitte chronologisch zu ordnen. 

Die, einen Kontoauszug betreffenden, Belege sind grundsätzlich im Original hinter dem entsprechenden 
Kontoauszug einzuordnen. Es empfiehlt sich, für die eigenen Unterlagen Kopien oder Scans anzufertigen. 

Kostenerstattungsabrechnungen und Reisekostenabrechnungen gelten jeweils mit sämtlichen 
zugehörigen Belegen als ein Beleg. Dabei sind Kostenerstattungsabrechnungen im Original mit den 
zugehörigen Belegen hinter den jeweiligen Kontoauszug zu heften; Reisekostenabrechnungen sind in 
Kopie hinter den Kontoauszug zu heften, die Originale werden in einen gesonderten Abschnitt abgeheftet 
(s. weiter unten). 

 

Die Bearbeitung der Unterlagen 

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Buchhaltung die für sie notwendigen Informationen 
weitestgehend nur über die ihr eingereichten Unterlagen erhält.  

 

Einnahmen 

Laut Parteiengesetzt gibt es folgende Arten von Einnahmen:  

 Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge 
 Spenden (natürliche und juristische Personen) 

 Verzichtsspenden 
 Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit 
 Einnahmen aus Veranstaltungen 
 Staatliche Mittel 
 Zuschüsse von Gliederungen 
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 Sonstige Einnahmen 
 

Jede dieser Einnahmeformen hat ihre eigenen Besonderheiten, die bei der Vorbereitung der Unterlagen, 
aber auch im Laufe des Jahres beachtet werden sollten. 

Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge von natürlichen Personen müssen in den 
Buchhaltungsunterlagen als solche erkennbar sein. Ist auf dem Kontoauszug nicht ersichtlich, ob es sich 
um eine Spende, einen Mitgliedsbeitrag oder einen Mandatsträgerbeitrag handelt, ist dies auf dem 
Kontoauszug zu vermerken. 

Spenden 

Name und Adresse der Zuwender, sowie der Verwendungszweck „Spende“ sollten auf dem Kontoauszug 
ersichtlich sein. Spenden sind grundsätzlich dem Kontoinhaber zuzuweisen, von dessen Konto aus 
überwiesen wurde. (Einzige Ausnahme sind Personengesellschaften, s. weiter unten.) Buchungstexte wie 
„Spende von Herrn Mustermann über Konto Herr Weiß nicht wer“ oder vergleichbares sind nur in Höhe 
bis zu 500,00 €, wenn die Spende einer Person zuzuordnen (mit Namen & Anschrift) ist, zulässig!  

Name und Anschrift der Spender sind wichtig, da alle Spenden eines Zuwenders an die Partei addiert 
werden. Wir sind verpflichtet, Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge an eine Partei oder 
einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände, deren Gesamtwert in einem Kalenderjahr (Rechnungsjahr) 
10 000 Euro übersteigt, unter Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie der 
Gesamthöhe der Zuwendung im Rechenschaftsbericht zu verzeichnen. 

Spenden welche im Einzelfall den Betrag in Höhe von 35.000,00 € übersteigen, sind unverzüglich der 
Bundesgeschäftsstelle/Bundesschatzmeisterin zu melden, da eine solche Spende sofort dem Präsidenten 
des Deutschen Bundestages von der Bundesschatzmeisterin oder der Bundesgeschäftsstelle anzuzeigen 
ist. Dieses geschieht ausdrücklich nur über die Bundesschatzmeisterin bzw. Bundesgeschäftsstelle. 

Spenden von Einzelunternehmen und Personengesellschaften (GbR, OHG, KG, e.K.) sind Spenden von 
natürlichen Personen, wenn eindeutig belegbar ist, welcher Person die Spende zugeordnet ist. Bei 
Personengesellschaften hat dies in einer offiziellen Mitteilung (z.B. Brief der Spender) über die Zuordnung 
zu dem Gesellschafter oder den Gesellschaftern zu erfolgen (z.B. Gesellschafter A 25%, Gesellschafter B 
25%, Gesellschafter C 50%). Kann dies nicht erbracht werden, so sind die Spenden als Spenden von 
juristischen Personen zu werten. Bei Einzelunternehmen dürfte es in der Regel keine Probleme geben, da 
Geschäftskonten von Einzelunternehmen zumeist auf den Inhaber lauten. 

Diese Informationen sind auch für die Erstellung von Spendenquittungen und für die zu führende 
Spendenliste wichtig.  

Spenden gelten als erlangt, wenn Sie der Partei zur Verfügung stehen. Das heißt bei Geldeingang auf dem 
Bankkonto der Partei. Die Spendenbescheinigungen dürfen nur nach diesem Zuflussprinzip ausgestellt 
werden. Sollte ein Zuwender am 31.12. noch eine Spende tätigen und diese wird der Partei erst am 01.01. 
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(Buchungstag) auf dem Bankkonto gutgeschrieben, gilt die Spende am 01.01. als erlangt. In der 
Spendenbescheinigung muss für den Betrag der Tag der Zuwendung der 01.01. lauten! Der Buchungswert 
spielt in diesem Fall keine Rolle. 

Unbedingt zu beachten ist auch, dass bei Spenden über 500 € die vollständige Adresse des Spenders 
vorliegen muss. Kann die Adresse nicht ermittelt werden, ist die Spende unverzüglich an den Spender 
zurück zu überweisen!  

Spenden von juristischen Personen sind als solche zu kennzeichnen (AG, GmbH, GmbH & Co KG). 
Hintergrund: Spenden von juristischen Personen werden nur teilweise im Rahmen der 
Parteienfinanzierung berücksichtigt. Darum sind diese gesondert zu buchen. 

Die folgenden Spenden dürfen nicht angenommen werden und sind SOFORT zurück zu überweisen ($ 
25 Abs. 2 PartG: 

 Spenden von Fraktionen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
 Spenden von gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen oder politischen Stiftungen und Vereinen 
 Spenden aus dem Ausland (außer im Ausland lebende deutsche Staatsbürger oder unter 1000 €) 
 Spenden von Berufsverbänden, die im Auftrag einer politischen Partei weitergeleitet wurden 
 Spenden ohne Adresse über 500 € (als unvollständige Adresse gilt auch ein Postfach!) 
 Spenden mittels Bargeld über 1.000 €. Am besten keine Spenden in Bargeld annehmen!!! 
 Spenden in Erwartung eines politischen Vorteils oder einer Gegenleistung. 

 
Bei Verzichtsspenden handelt es sich in der Regel um Reisekostenabrechnungen, Kosteneinreichungen, 
Aufwandsabrechnungen für Vorstandsmitglieder (Telefon/PC) oder Rechnungen von Dritten, bei denen 
ganz oder teilweise auf eine Erstattung bzw. Zahlung verzichtet wird. Der genaue Umgang hiermit wird im 
Abschnitt Ausgaben gesondert erläutert.  

Die Möglichkeit zur Verzichtserklärung steht auf den Vordrucken für Reisekosten- und 
Aufwandsabrechnungen zur Verfügung. Wichtig: Der Verzicht sollte nicht später als 3 Monate nach 
Entstehung des Aufwandes erklärt werden. 

Kostenbeiträge sind als solche zu kennzeichnen. Wichtig: Bei einem „Kostenbeitrag“ von Mitgliedern 
handelt es sich um eine sonstige Einnahme und nicht um eine Spende! Sobald eine Gegenleistung für eine 
Zahlung erbracht wird, kann es sich nicht um eine Spende handeln. 

Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit: Beispiel Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt: 
Wichtig ist hier, dass nur der erzielte Gewinn zählt. Es ist unabdingbar, dass es für solche Veranstaltungen 
eine Abrechnung über die Ein- und Ausgaben mit Belegen gibt. 

Einnahmen aus Veranstaltungen: hier ist zum Beispiel der Verkauf von Werbemitteln auf einer Sitzung 
oder einem Parteitag gemeint. 
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Einnahmen, die in keine der oben aufgeführten Einteilungen passen, sind in der Regel sonstige 
Einnahmen. 

Werden Darlehen von Mitgliedern gegeben, handelt es sich nicht um Einnahmen. Ein solcher Geldeingang 
ist auf dem Kontoauszug als solcher zu kennzeichnen (z. B. „Darl.“). Zudem ist hinter den Kontoauszug 
eine Kopie des Darlehensvertrages zu heften. Bei Bankdarlehen sind auch die Kontoauszüge des 
Darlehenskontos einzureichen. 

Vor Aufnahme eines Darlehens ist hierüber ein Beschluss herbeizuführen. Werden Darlehen 
von Vorstandsmitgliedern gewährt, darf dieses nicht ein Rechtsgeschäft mit sich selbst tätigen. 
 

Ausgaben 

Insbesondere bei den Ausgaben kann der hinter dem Zahlungsvorgang stehende Sachverhalt nicht immer 
aus den Belegen gelesen werden. Deshalb ist auf dem Kontoauszug oder Belegen zu vermerken, um 
welchen Sachverhalt es sich handelt. Aus Vereinfachungsgründen kann mit den in der folgenden 
Auflistung vermerkten Abkürzungen gearbeitet werden. 

 Personalkosten (PK) – Alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einem 
Anstellungsverhältnis stehen, z.B. Gehalt, Sozialversicherung, Steuer, Knappschaftsbeiträge. 

 Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb (LG) – Aufwendungen, die für die allgemeine 
Verwaltung entstehen, z.B. Miete, Telefon, Bürobedarf usw. soweit sie nicht in die Rubrik PA oder 
WK fallen 

 Sachausgaben politische Arbeit (PA) – Aufwendungen, die den Fortbestand der Partei 
gewährleisten, z.B. Aufwendungen im Zusammenhang mit Versammlungen, Veranstaltungen, 
politischen Aktionen (z.B. Flyer) usw. Die Ausrichtung der Aufwendungen ist eher langfristig (s. 
Abgrenzung zu WK) 

 Sachausgaben für Wahlkampf (WK) – Alle Aufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit 
einer anstehenden oder beendeten Wahl stehen. Die Ausrichtung der Aufwendungen ist eher 
kurzfristig. Aufwendungen, die zwar wie Wahlkampfkosten aussehen (z.B. Plakate), jedoch 
außerhalb eines Wahlkampfes aufgewendet werden, fallen unter PA. 

 Zinsaufwendungen (Z) – Steht im Zusammenhang mit gegebenen Darlehen von Parteimitgliedern 
oder Banken. Hier ist bei Parteimitgliedern eine Zinsermittlung und bei Banken eine 
Zinsbescheinigung beizufügen. 

 Weiterleitung Spenden / Mitgliedsbeiträge an eine andere Gliederung – Dies ist im Kontoauszug 
kenntlich zu machen, da aus dem Kontoauszug nicht immer klar ersichtlich wird, ob es sich um 
eine Rücküberweisung z.B. einer Spende handelt. Hinweis: Die Weiterleitung an Freie Wähler, die 
nicht nachgeordnete Gliederung der Partei sind (z.B. eine FWG) ist nicht zulässig! 

 Werden Rechnungen für eine andere Gliederung gezahlt, kann es sich um ein Darlehen oder um 
einen Zuschuss handeln. Dies ist auf dem Kontoauszug zu vermerken. Bei Zuschüssen ist darüber 
hinaus zu vermerken, für welchen Zweck diese geleistet wurden (z.B. PA, WK usw.). 
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Reisekostenabrechnungen mit Auszahlungsbetrag sollen hinter den entsprechenden Kontoauszug 
geheftet werden. Auch diese sind den Ausgabenarten (LG, PA, WK) zuzuordnen. 
Reisekostenabrechnungen sollten grundsätzlich auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft und als 
solche von einer autorisierten Person gezeichnet sein. 

Wird der gesamte Betrag gespendet, ist der Kosteneinreicher samt Belegen in einem gesonderten Fach 
abzuheften. Wird nur ein Teilbetrag gespendet, ist eine Kopie hinter den Kontoauszug mit dem 
Auszahlungsbetrag zu legen. Das Original ist bei der Einteilung „Verzichtsspenden“ abzulegen. 

Aufwandsabrechnungen sind grundsätzlich hinter den entsprechenden Kontoauszug zu heften und je 
nach Kostenart mit dem entsprechenden Kürzel zu versehen. Sind die Aufwendungen mehreren 
Kostenarten zuzuordnen, sind die einzelnen Belege entsprechend zu beschriften.  

Bei Verzicht oder Teilverzicht ist wie bei den Reisekosten vorzugehen. 

Eingangsrechnungen an die Gliederungen: hier ist bitte darauf zu, dass die Rechnungsanschrift richtig 
ist.  
 
Zum Beispiel: FREIE WÄHLER  
  Landes-/Bezirks-/Kreis-/Ortsvereinigung XYZ…. 
 

Auch sollten Eingangsrechnungen grundsätzlich von einer dafür autorisierten Person 
(Geschäftsstellenmitarbeiter, Vorstand o. ä.) als sachlich richtig gezeichnet sein, bevor diese bezahlt 
werden. 

Der Verzicht auf die Bezahlung einer Rechnung durch den Unternehmer (Leistungserbringer) sind 
Geldspenden. Es muss ein Begleitschreiben des Spenders beigefügt werden, in dem der Verzicht 
ausdrücklich erklärt wird. Da eine solche Form der Geldspende einerseits eine Einnahme und andererseits 
eine Ausgabe ist, ist auf dem Beleg zu vermerken, um welche Ausgabenart es sich handelt. Diese Belege 
sind dann in einem gesonderten Fach „Verzichtsspende / Leistungsspende“ abzuheften. 

 

Gliederungen ohne eigenes Bankkonto 

Hier werden sämtliche Belege an die jeweilige höhere Gliederung geleitet. Diese zahlt verauslagten oder 
noch zu entrichtenden Beträge an den jeweiligen Empfänger. In diesem Fall sind die Belege entsprechend 
dem oben beschriebenen Vorgehen von der entsprechenden Gliederung zu bearbeiten bzw. mit den 
entsprechenden Kürzeln zu versehen. Zusätzlich ist auf den jeweiligen Belegen darauf hinzuweisen, 
welcher Gliederung dieser Beleg zugeordnet werden muss. Auch hier ist darauf zu achten, ob es sich ggfls. 
um einen Zuschuss handelt, dies ist auf dem Beleg/Kontoauszug zu vermerken. Belege, die keine Zahlung 
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benötigen (z.B. Verzichtsspenden) werden gesammelt und entsprechend der oben beschriebenen 
Sortierung an die nächsthöhere Gliederung gesendet. 

Die Grundfrage bei der Erstellung der Buchhaltungsunterlagen sollte lauten: „Kann aus den eingereichten 
Unterlagen der vorliegende Sachverhalt erkannt werden oder sind hierzu weitere Informationen nötig?“ 
Ein kurzer Satz auf dem Beleg kann viele Rückfragen ersparen. 

 

Praxishinweis für die tägliche Arbeit 

Es erspart viel Zeit und Mühe, die Unterlagen laufend (bei Eingang) nach den oben beschriebenen 
Vorgaben zu bearbeiten und abzuheften. Gegebenenfalls fügen Sie ihrem Ordner noch ein Fach „Zu 
bezahlende Rechnungen“ bei. Sobald die Zahlung erfolgt ist, müssen Sie den Beleg nur noch hinter den 
entsprechenden Kontoauszug heften. Dies hat zusätzlich den Vorteil, dass Sie zu jedem Zeitpunkt wissen, 
wie hoch ihre Verbindlichkeiten aus dem laufenden Geschäftsbetrieb sind. 

 

 

Anlagen: 

- Anlage 1: Erklärung Einnahmen- Ausgabenrechnung 
- Anlage 2: Auszug PartG § 25 
- Anlage 3: Umgang mit fremdfinanzierten Sachleistungen 
- Anlage 4: Bundesgesetzblatt Teil 1 2024 Nr. 70 Elftes Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes 
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ANLAGE 1 

Die Einnahmerechnung umfasst: 

 Mitgliedsbeiträge 
 Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge 
 Spenden von natürlichen Personen 
 Spenden von juristischen Personen 
 Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen 
 Einnahmen aus sonstigem Vermögen 
 Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und 

sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit 
 Staatliche Mittel 
 Sonstige Einnahmen 

 Zuschüsse von Gliederungen 
 

 

Die Ausgabenrechnung umfasst: 

 Personalausgaben    (PK) 
 Sachausgaben 

o des laufenden Geschäftsbetriebes (LG) 
o für allgemeine politische Arbeit  (PA) 
o für Wahlkämpfe   (WK) 
o sonstige Zinsen 

 Zuschüsse an Gliederungen 
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ANLAGE 2 
 

§ 25 Spenden 

(1) Parteien sind berechtigt, Spenden anzunehmen. Bis zu einem Betrag von 1 000 Euro kann eine Spende mittels Bargeld 
erfolgen. Parteimitglieder, die Empfänger von Spenden an die Partei sind, haben diese unverzüglich an ein für 
Finanzangelegenheiten von der Partei satzungsmäßig bestimmtes Vorstandsmitglied weiterzuleiten. Spenden sind von 
einer Partei erlangt, wenn sie in den Verfügungsbereich eines für die Finanzangelegenheiten zuständigen 
Vorstandsmitglieds oder eines hauptamtlichen Mitarbeiters der Partei gelangt sind; unverzüglich nach ihrem Eingang an den 
Spender zurückgeleitete Spenden gelten als nicht von der Partei erlangt. 

(2) Von der Befugnis der Parteien, Spenden anzunehmen ausgeschlossen sind: 
1. 

Spenden von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Parlamentsfraktionen und -gruppen sowie von Fraktionen und 
Gruppen von kommunalen Vertretungen; 

2. 
Spenden von politischen Stiftungen, Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach 
der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der 
Abgabenordnung); 

3. 

Spenden von außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, es sei denn, dass 
a) 
diese Spenden aus dem Vermögen eines Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, eines Bürgers der 
Europäischen Union oder eines Wirtschaftsunternehmens, dessen Anteile sich zu mehr als 50 vom Hundert im 
Eigentum von Deutschen im Sinne des Grundgesetzes oder eines Bürgers der Europäischen Union befinden oder 
dessen Hauptsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, unmittelbar einer Partei zufließen, 

b) 
es sich um Spenden an Parteien nationaler Minderheiten in ihrer angestammten Heimat handelt, die diesen aus 
Staaten zugewendet werden, die an die Bundesrepublik Deutschland angrenzen und in denen Angehörige ihrer 
Volkszugehörigkeit leben oder 

c) 
es sich um eine Spende eines Ausländers von nicht mehr als 1 000 Euro handelt; 

4. 
Spenden von Berufsverbänden, die diesen mit der Maßgabe zugewandt wurden, sie an eine politische Partei 
weiterzuleiten; 

5. 
Spenden von Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr 
verwaltet oder betrieben werden, sofern die direkte Beteiligung der öffentlichen Hand 25 vom Hundert übersteigt; 

6. 
Spenden, soweit sie im Einzelfall mehr als 500 Euro betragen und deren Spender nicht feststellbar sind, oder bei 
denen es sich erkennbar um die Weiterleitung einer Spende eines nicht genannten Dritten handelt; 

7. 
Spenden, die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines bestimmten wirtschaftlichen oder 
politischen Vorteils gewährt werden; 

8. 
Spenden, die von einem Dritten gegen ein von der Partei zu zahlendes Entgelt eingeworben werden, das 25 vom 
Hundert des Wertes der eingeworbenen Spende übersteigt. 

(3) Spenden, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge an eine Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände, 
deren Gesamtwert in einem Kalenderjahr (Rechnungsjahr) 10 000 Euro übersteigt, sind unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Zuwenders oder anderer Angaben, die eine Identifikation der Person vergleichbar ermöglichen, sowie der 
Gesamthöhe der Zuwendung im Rechenschaftsbericht zu verzeichnen. Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 35 000 
Euro übersteigen, sind dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen. Dieser veröffentlicht die 
Zuwendung unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache. 
(4) Nach Absatz 2 unzulässige Spenden sind von der Partei unverzüglich, spätestens mit Einreichung des 
Rechenschaftsberichts für das betreffende Jahr (§ 19a Abs. 3) an den Präsidenten des Deutschen Bundestages 
weiterzuleiten. 
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Anlage 3 
 
zum Leitfaden für Schatzmeister formuliert vom ehemaligen Bundesjustiziar Stephan Wefelscheid: 
 
 
UMGANG MIT FREMD FINANZIERTEN SACHLEISTUNGEN 
 
Jede finanzielle Zuwendung - egal ob Geld oder Sachleistung - hat in den Rechenschaftsbericht der 
Gesamtpartei einzufließen. Für die Aktivitäten der Basis ergeben sich daraus insbesondere in 
Wahlkampfzeiten folgende, zu beachtende Punkte: 
 
1. Jede Ausgabe braucht - soweit die Satzung der Gliederung keine Ermächtigung für den Vorsitzenden 
erhält - eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses. Dieser ist zu dokumentieren. 
2. Soweit den Kandidaten vor Ort durch die Gliederung der Raum eingeräumt wird, dass dieser 
unabhängig von der Partei seinen eigenen Wahlkampf mit seinen eigenen Mitteln betreiben darf, ist 
darauf zu achten, dass dieser Kandidat seine geplanten finanziellen Aktivitäten VOR der Ausführung 
beim Vorstand der Gliederung meldet und Grund und Höhe der geplanten Ausgabe abstimmt. Möchte 
der Kandidat Dinge selber direkt bezahlen, hat er im Anschluss eine entsprechende 
Aufwandsabrechnung bei der Gliederung einzureichen, aus der Grund und Höhe der geleisteten Zahlung 
hervorgeht.  
3. Die Vorstände der Gliederungen sind gehalten, Ihre Vorstandsmitglieder und Kandidaten für diese 
Verfahrensweise zu sensibilisieren und auch zu überwachen, dass diese Vorgaben eingehalten und 
umgesetzt werden. 
4. Im Übrigen haben die Vorstände die Anweisung für Schatzmeister stets zu verinnerlichen und bei 
ihrer täglichen Arbeit zu beachten. 
 



Bundesgesetzblatt  
Teil I 

2024 Ausgegeben zu Bonn am 4. März 2024 Nr. 70 

Elftes Gesetz 
zur Änderung des Parteiengesetzes

Vom 27. Februar 2024

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Parteiengesetzes
Das Parteiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 9 Absatz 1 Satz 3 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Sie müssen in einer der folgenden Formen abgehalten werden:
1. als Präsenzversammlung an einem Ort, an dem die Mitglieder gemeinsam physisch anwesend sind,
2. als virtuelle Versammlung ohne gemeinsame physische Anwesenheit der Mitglieder an einem Ort,
3. als hybride Versammlung, an der die Mitglieder nach ihrer Wahl am Ort der Präsenzversammlung physisch 

anwesend oder ohne physische Anwesenheit an diesem Ort virtuell teilnehmen können, oder
4. als hybride Versammlung, bei der mehrere Teilversammlungen an verschiedenen Versammlungsorten, an 

denen die Mitglieder physisch anwesend sind, virtuell miteinander verbunden werden.
Die Form des Parteitags wird durch den Vorstand bestimmt, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt.“

2. Nach § 15 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Der Vorstand kann entscheiden,

1. dass die Stimmabgabe unter Wahrung der Rechte aller Stimmberechtigten bei Beschlussfassungen und 
Wahlen ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation erfolgen kann, wenn dabei die 
Sicherheit, auch mit Blick auf den Schutz personenbezogener Daten, auf dem Stand der Technik 
gewährleistet ist, und

2. welche Kommunikationsmittel dabei eingesetzt werden.
Dies gilt nicht, soweit die Satzung etwas anderes bestimmt.“

3. § 18 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „für das Jahr 2011 141,9 Millionen Euro“ durch die Wörter „für die für das 

Jahr 2018 vorzunehmende Festsetzung 184 793 822 Euro“ ersetzt und werden die Wörter „und für das 
Jahr 2012 150,8 Millionen Euro“ gestrichen.

b) In Satz 2 werden die Wörter „, jedoch erstmals für das Jahr 2013,“ gestrichen.
4. In § 23b Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „, wenn der Wert der anzuzeigenden Unrichtigkeit 

im Einzelfall 500 Euro überschreitet.“ ersetzt.



5. In § 24 wird nach Absatz 8 folgender Absatz 8a eingefügt:
„(8a) Einnahmen aus Sponsoring gemäß § 27 Absatz 1b sind neben der Berücksichtigung als Einnahme in 

einem gesonderten Teil im Rechenschaftsbericht aufzuführen (Sponsoring-Bericht), wenn der zugewendete 
Bruttobetrag im Einzelfall 750 Euro oder bei mehreren Zuwendungen der gleichen Person an den gleichen 
Gebietsverband im Rechnungsjahr 6 000 Euro übersteigt. Bei der Angabe im Rechenschaftsbericht sind 
Einnahmen aus Sponsoring
1. unter Angabe von Namen und Anschrift des Zuwendenden,
2. des Bruttowertes der Einnahme und
3. der Art des Sponsorings
zu verzeichnen.“

6. § 25 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Zuwenders“ die Wörter „oder anderer Angaben, die eine Identifikation der 

Person vergleichbar ermöglichen,“ eingefügt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „50 000 Euro“ durch die Angabe „35 000 Euro“ ersetzt.

7. In § 26 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „ausdrücklich“ durch das Wort „unmittelbar“ ersetzt und wird nach dem 
Wort „wird“ das Wort „(Werbemaßnahmen)“ eingefügt.

8. § 27 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 aufgehoben.
b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt:

„(1a) Spenden sind über Absatz 1 hinausgehende Geld- oder geldwerte Leistungen an die Partei. Dazu 
gehören auch Satz 1 entsprechende Sonderumlagen, Sammlungen und Freistellungen von üblicherweise 
entstehenden Verbindlichkeiten sowie geldwerte Zuwendungen aller Art einschließlich der Übernahme von 
Werbemaßnahmen. Geldwerte Zuwendungen im Sinne der Sätze 1 und 2 liegen nicht vor, wenn derartige 
Zuwendungen üblicherweise unentgeltlich Parteien außerhalb eines Geschäftsbetriebes zur Verfügung 
gestellt werden; dies gilt auch dann, wenn eine hierfür dennoch vereinbarte Vergütung an die Partei 
zurückgeleitet oder auf eine solche Vergütung verzichtet wird. Als Werbemaßnahmen gelten auch solche, 
die zwar nicht den Namen einer Partei beinhalten, aber aufgrund ihrer Gesamterscheinung nach ihrer 
Gestaltung oder ihrer Inhalte als Werbemaßnahme für eine bestimmte Partei aufzufassen sind. Als 
Werbemaßnahmen gelten nicht Meinungsäußerungen oder Bekundungen zu einer Partei, deren Positionen 
zu einer Sachfrage oder deren Kandidaten, soweit sie sich im Rahmen der allgemeinen politischen 
Willensbildung halten und nicht die wirtschaftlich relevante Werbung für eine Partei im Vordergrund steht. 
Davon ist insbesondere auszugehen, wenn der Wert einer Werbemaßnahme 500 Euro nicht übersteigt. 
Ebenfalls nicht als Werbemaßnahme gilt die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen gemäß den §§ 55 und 58 
des Abgeordnetengesetzes und entsprechender Regelungen der Länder.

(1b) Einnahmen aus Sponsoring sind Zuwendungen zur Förderung einer Partei, mit denen der 
Zuwendende als Gegenleistung eine Förderung eigener Ziele der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit 
verfolgt. Dabei darf die Höhe der jeweiligen Zuwendung nicht außer Verhältnis zur von der Partei 
erbrachten Gegenleistung stehen.“

9. Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt:
„§ 27a

Werbemaßnahmen anderer
(1) Personen, die beabsichtigen Werbemaßnahmen im Sinne des § 27 Absatz 1a zu Gunsten einer Partei 

durchzuführen, haben der Partei die Maßnahme unter Angabe von deren Wert, Inhalt, Finanzierung und Umfang 
so frühzeitig anzuzeigen, dass die Partei rechtzeitig vor der Durchführung über die Annahme als Spende 
entscheiden kann. Auf ein Verlangen der Partei sind sie verpflichtet, entsprechende Werbemaßnahmen 
unverzüglich zu unterlassen.

(2) Verlangt die Partei nicht unverzüglich, nachdem sie von einer Werbemaßnahme im Sinne des Absatzes 1 
durch die Anzeige oder auf sonstigem Wege Kenntnis erlangt hat, ihre Unterlassung, so ist die Maßnahme als 
Spende angenommen. Die Partei hat Unterlassung zu verlangen, wenn die Spende nach § 25 Absatz 2 nicht 
angenommen werden darf.

(3) Die Pflichten des Absatzes 2 gelten nur dann, wenn der Partei ein Unterlassungsverlangen möglich und 
zumutbar ist. Ist ihr das Unterlassungsverlangen nicht möglich oder zumutbar, hat die Partei jedoch den 
Vorgang dem Bundestagspräsidenten anzuzeigen und über ihn in ihrem Rechenschaftsbericht zu berichten.

(4) Für Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen, die nicht unter § 27 Absatz 1a Satz 7 fällt und die als Übernahme 
von Werbemaßnahmen für ihre Partei zu werten ist, gelten die allgemeinen Regelungen dieses Gesetzes zur 
Annahme von Spenden.

(5) Die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 muss an die Geschäftsstelle der höchsten Gliederungsebene der 
Partei erfolgen.“
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10. In der Überschrift des Sechsten Abschnitts wird das Wort „Strafvorschriften“ durch die Wörter „Straf- und 
Bußgeldvorschriften“ ersetzt.

11. Nach § 31d wird folgender § 31e eingefügt:
„§ 31e

Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 27a Absatz 1 Satz 1 eine Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder
2. entgegen § 27a Absatz 1 Satz 2 eine Werbemaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig unterlässt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden. § 30 
Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
der Bundestagspräsident.“

12. In § 37 wird die Angabe „§ 54 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ durch die Angabe „§ 54 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 5 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 27. Februar 2024

D e r  B u n d e s p r ä s i d e n t

S t e i n m e i e r

D e r  B u n d e s k a n z l e r

O l a f  S c h o l z

D i e  B u n d e s m i n i s t e r i n  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  H e i m a t

N a n c y  F a e s e r

                      

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz                 
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